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	Wird vom Arbeitsamt ausgefüllt

	
	Antragstellung am:

Hdz.:

Uhrzeit:

  FORMCHECKBOX 

telefonisch    FORMCHECKBOX 

schriftlich   FORMCHECKBOX 

persönlich

	
	


	Zutreffendes bitte ankreuzen


Antrag

auf Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Menschen
nach § 2 Abs. 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

	1.
Angaben zur Person


	a)
	Familienname (ggf. Geburtsname), Vorname, Kundennummer

	
	                 

	
	

	
	
	
	
	
	

	b)
	Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort)

	
	 ,    

	
	

	
	
	
	

	c)
	Geburtsdatum

     
	Rentenversicherungsnummer
	telefonisch erreichbar unter (tagsüber)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	d)
	bei Ausländern
	 FORMCHECKBOX 
 Arbeitsgenehmigung erteilt (Kopie beifügen)

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Arbeitsgenehmigung nicht erforderlich, weil:

	
	
	

	
	
	
	
	
	


	[image: image1.wmf]2.
Angaben zum Grad der Behinderung


	a)
	Der festgestellte Grad der Behinderung (GdB) beträgt 
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	Als Nachweis bitte Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes oder Rentenbescheid der Berufsgenossenschaft zur Einsichtnahme beifügen.

	
	
	

	b)
	 FORMCHECKBOX 

	Gegen den Bescheid des Versorgungsamtes habe ich Widerspruch / Klage erhoben.

	
	

	c)
	 FORMCHECKBOX 

	Beim Versorgungsamt habe ich einen Neuantrag gestellt.

	
	
	
	
	
	


	3.
Angaben zum Beruf / Arbeitsverhältnis


	a) 
	 FORMCHECKBOX 

	Beruf mit Abschluss (Ausbildung, Studium usw.) als


	

	
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Sonstige berufliche Qualifikationen


	

	
	
	
	

	b) 
	Ich bin
	

	
	
	
	

	
	
	beschäftigt bei (Arbeitgeber/Ausbildungsbetrieb, genaue Bezeichnung, Anschrift und Telefon)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	beschäftigt als
	
	

	
	
	
	

	c) 
	
	
	
	

	
	
	seit
	
	

	
	
	
	

	d) 
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	in Ausbildung als
	
	

	
	
	
	

	e) 
	
	
	
	

	
	                                          seit
	
	

	
	
	
	

	f) 
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Beamter auf Lebenszeit als
	
	

	
	
	
	

	g) 
	
	
	
	

	
	
	seit
	
	

	
	
	
	

	h) 
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	arbeitslos seit
	
	
	

	i) 
	
	
	

	j) 
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	selbständig seit
	
	
	

	k) 
	
	
	

	c)
	Können Sie Ihre derzeitige Tätigkeit weiterhin ausüben?

	
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	ja, ohne Einschränkung

ja, mit behinderungsbedingten Einschränkungen

	
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	nein, weil

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	d)
	Eine innerbetriebliche Umsetzung ist wegen der Auswirkungen meiner Behinderungen

	
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	vorgesehen
	 FORMCHECKBOX 
   bereits erfolgt
	 FORMCHECKBOX 
    nicht möglich
	

	
	
	
	

	
	Falls bereits erfolgt, sind weiterhin behinderungsbedingte Einschränkungen gegeben.

	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	ja
	 FORMCHECKBOX 
   nein
	
	

	
	
	
	
	
	

	e)
	Arbeitszeit
	

	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Vollzeit
	 FORMCHECKBOX 
 Teilzeitarbeit mit _______ Std./Woche
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Schichtarbeit
	 FORMCHECKBOX 
 Wechselschicht
	 FORMCHECKBOX 
 Nachtschicht

	
	
	
	

	f)
	Arbeitsbedingungen
	

	
	
	

	
	Tätigkeit
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 im Freien
	 FORMCHECKBOX 
 in geschlossenen Räumen
	 FORMCHECKBOX 
 in temperierten Räumen

	
	 FORMCHECKBOX 
 ständig
	 FORMCHECKBOX 
 stehend
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 überwiegend
	 FORMCHECKBOX 
 gehend
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 zeitweise
	 FORMCHECKBOX 
 sitzend
	

	
	
	(Mehrfachnennung ist möglich)

	
	 FORMCHECKBOX 
 Zeitdruck (z.B. Akkord, Fließband)
	 FORMCHECKBOX 
 Lärm

	
	 FORMCHECKBOX 
 Nässe, Kälte, Hitze, Zugluft, 
	 FORMCHECKBOX 
 Häufiges Bücken

	
	 FORMCHECKBOX 
 Staub, Rauch, Gase, Dämpfe
	 FORMCHECKBOX 
 Zwangshaltungen (z.B. Überkopfarbeit, Knien)

	
	 FORMCHECKBOX 
 Schmutz, hautbelastende Stoffe, 
	 FORMCHECKBOX 
 Häufiges Heben / Tragen ohne Hilfsmittel


	g)
	Mein Arbeitsverhältnis ist
	

	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 nicht gekündigt.
	 FORMCHECKBOX 
 gekündigt zum
	
	am
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Kündigungsgrund
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Ich habe gegen die Kündigung
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	keine
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	folgende Schritte eingeleitet
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	h)
	Ich habe einen besonderen Kündigungsschutz (z.B. Mutterschutz, Betriebs- oder Personalrats-mitglied, tariflicher oder gesetzlicher Kündigungsschutz)

	
	
	
	
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	nein
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	ja  (welchen)
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	i)
	Betriebs-/Personalrat oder sonstige Vertretung nach § 93 ff SGB IX vorhanden?
	 FORMCHECKBOX 
 ja
	 FORMCHECKBOX 
 nein
	 FORMCHECKBOX 
 unbekannt

	
	
	
	
	

	j)
	Schwerbehindertenvertretung vorhanden?
	 FORMCHECKBOX 
 ja
	 FORMCHECKBOX 
 nein
	 FORMCHECKBOX 
 unbekannt

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
Begründung des Antrages


	a)
	Mein Arbeits-/Ausbildungsverhältnis ist gefährdet, wegen meiner Behinderungen, die sich wie folgt auswirken

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	b)
	In den letzten Jahren hatte ich nennenswerte Fehlzeiten wegen der Behinderung
(bitte Nachweise der Krankenkasse beifügen.)

	
	
	
	
	
	
	

	
	vom
	bis
	Ausfallursache (Art der Krankheit, Kur, Sonstiges)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	c)
	Ich bin laufend in ärztlicher Behandlung (auch von arbeitslosen Antragstellern auszufüllen)



	
	 FORMCHECKBOX 

	nein
	 FORMCHECKBOX 
 ja , wegen
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ggf. bitte Atteste aus den letzten 6 Monaten beifügen.

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	d)
	Mein Arbeitsverhältnis ist   

 FORMCHECKBOX 
  auch    

 FORMCHECKBOX 
  ausschließlich 

aus anderen, nicht behinderungsbedingten Gründen (z. B. Rationalisierung - evtl. mit Sozialplan- Auftragsmangel, Technisierung) gefährdet.



	
	Gründe:

	
	

	
	

	
	

	e)
	Der Arbeitgeber hat bereits mit einer Kündigung gedroht? 
 FORMCHECKBOX 
 ja

 FORMCHECKBOX 
 nein

	
	

	
	Wenn ja, in welcher Form? (Abmahnung, Fehlzeitengespräche, ...)

	
	

	
	

	
	

	f)
	 FORMCHECKBOX 
 Sonstige Gründe für die Notwendigkeit der Gleichstellung

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	g)
	 FORMCHECKBOX 

	Ich benötige die Gleichstellung, um meine Vermittlungschancen zu erhöhen.

	
	
	
	
	
	
	

	h)
	 FORMCHECKBOX 

	Ich habe die Aussicht auf ein neues Arbeitsverhältnis/neuen Ausbildungsplatz und kann ohne die Gleichstellung diesen geeigneten Arbeitsplatz/Ausbildungsplatz nicht erlangen.

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Name und Anschrift des neuen Arbeitgebers/Ausbildungsbetriebes

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ansprechpartner, Telefon

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hinweis für beschäftigte Antragsteller:

Zur Entscheidung über Ihren Antrag auf Gleichstellung ist es notwendig, Ihren Arbeitgeber und soweit vorhanden, die Stellen nach § 93 SGB IX (Betriebs-/Personalrat) und die Schwerbehindertenvertretung zu Ihrer Arbeitsplatzsituation zu befragen.

Ich bin damit einverstanden, dass der Arbeitgeber, der Betriebs-/Personalrat (Stellen nach § 93 SGB IX) und die Schwerbehindertenvertretung befragt wird.

 FORMCHECKBOX 
 Ja
 FORMCHECKBOX 
 Nein

Sollten Sie mit der Befragung Ihres Arbeitgebers nicht einverstanden sein, kann Ihr Antrag aufgrund fehlender Mitwirkung abgelehnt werden (§ 66 Solzialgesetzbuch Erstes Buch).

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Ich versichere die Richtigkeit der Angaben



	Ort, Datum
	Unterschrift des Antragsteller

	
	

	
	

	
	


Auszug aus maßgebenden Rechtsgrundlagen

für die

Gleichstellung nach § 2 Abs. 3 SGB IX
§ 2  SGB IX Behinderung

(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.

(2) Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigsten 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben.

(3) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht erlangen oder nicht behalten können (gleichgestellte behinderte Menschen).

§ 68 SGB IX Geltungsbereich

(1) Die Regelungen dieses Teils gelten für schwerbehinderte und diesen gleichgestellte behinderte Menschen.

(2) Die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten Menschen (§ 2 Abs. 3) erfolgt  aufgrund einer Feststellung nach § 69 auf Antrag des behinderten Menschen durch das Arbeitsamt. Die Gleichstellung wird mit dem Tag des Eingangs des Antrags wirksam. Sie kann befristet werden.

(3) Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen mit Ausnahme des § 125 und des Kapitels 13 angewendet.

§ 35 SGB I Sozialgeheimnis

(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten  (§ 67 Abs. 1 Zehntes Buch) von den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Sozialgeheimnis). Die Wahrung des Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung. auch innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden. Sozialdaten der Beschäftigten und ihrer Angehörigen dürfen Personen, die Personalentscheidungen treffen oder daran mitwirken können, weder zugänglich sein noch von Zugriffsberechtigten weitergegeben werden. Der Anspruch richtet sich auch gegen die Verbände der Leistungsträger, die Arbeitsgemeinschaften der Leistungsträger und ihrer Verbände, die in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtlichen Vereinigungen, gemeinsame Servicestellen, Integrationsfachdienste, die Künstlersozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berechnung oder Auszahlung von Sozialleistungen betraut ist, die Hauptzollämter, soweit sie Aufgaben nach § 304 des Dritten Buches, nach § 107 Abs. 1 des Vierten Buches und § 66 des Zehnten Buches durchführen, die Versicherungsämter und Gemeindebehörden, sowie die anerkannten Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 Abs. 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes) soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen, das Bundesamt für Güterverkehr, soweit es Aufgaben  nach § 107 Abs. 1 Satz 2 des Vierten Buches durchführt, und die Stellen, die Aufgaben nach § 67c Abs. 3 des Zehnten Buches wahrnehmen. Die Beschäftigten haben auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wahren.

(2) Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten ist nur unter den Voraussetzungen des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches zulässig.

(3) Soweit eine Übermittlung nicht zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine Zeugnispflicht und keine Pflicht zur Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken,  nicht automatisierten Dateien und automatisiert erhobenen, verarbeiteten oder genutzten Sozialdaten.

(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich.

(5) Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßgabe des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches verarbeitet oder genutzt werden. Sie dürfen außerdem verarbeitet oder genutzt werden, wenn schutzwürdige Interessen des Verstorbenen oder seiner Angehörigen dadurch nicht beeinträchtigt werden können.

§ 60 SGB I Angabe von Tatsachen

(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat

1. 
alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers   der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen,

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der  

       Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen,

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen oder 

  ihrer Vorlage zuzustimmen.

Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat.

(2) Soweit für die in Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese benutzt werden.

§ 61 SGB I Persönliches Erscheinen

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers zur mündlichen Erörterung des Antrages oder zur Vornahme anderer für die Entscheidung über die Leistung notwendiger Maßnahmen persönlich erscheinen.

§ 62 SGB I Untersuchungen

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält,  soll sich auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers ärztlichen und psychologischen Untersuchungsmaßnahmen unterziehen, soweit diese für die Entscheidung über die Leistung erforderlich sind.

§ 66 SGB I Folgen fehlender Mitwirkung

(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhaltes erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklärung des Sachverhaltes erheblich erschwert.

(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, wegen Arbeitsunfähigkeit, wegen Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65 nicht nach und ist unter Würdigung aller Umstände mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass deshalb die Fähigkeit zur selbständigen Lebensführung, die Arbeits-, Erwerbs- oder Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt oder nicht verbessert wird, kann der Leistungsträger die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen.

(3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, nachdem der Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist.

§ 67b SGB X Zulässigkeit der Datenverarbeitung und –nutzung

(1) Die Verarbeitung von Sozialdaten und deren Nutzung sind nur zulässig, soweit die nachfolgenden Vorschriften oder eine andere Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch es erlauben oder anordnen oder soweit der Betroffene eingewilligt hat.

§ 67a Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Übermittlung ohne Einwilligung des Betroffenen nur insoweit zulässig ist, als es sich um Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben handelt oder die Übermittlung zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung oder zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung und deren Verbänden und Arbeitsgemeinschaften zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist.

(2) Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er auf den Zweck der vorgesehenen  Verarbeitung oder Nutzung sowie auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung des Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie auf dessen freier Entscheidung beruht. Die Einwilligung und der Hinweis bedürfen der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist die Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben.

(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne des Absatzes 2 Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In diesem Fall sind der Hinweis nach Absatz 2 Satz 1 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszweckes ergibt, schriftlich festzuhalten.

(4) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung von Sozialdaten gestützt werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dient.

§ 69 SGB X Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist

1.
für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben worden sind oder für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe der   übermittelnden Stelle nach diesem Gesetzbuch oder einer solchen Aufgabe des Empfängers, wenn er eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle ist,

2. für die Durchführung eines mit der Erfüllung einer Aufgabe nach Nr. 1 zusammenhängenden gerichtlichen Verfahrens einschließlich eines Strafverfahrens oder

3.
für die Richtigstellung unwahrer Tatsachenbehauptungen des Betroffenen im Zusammenhang mit einem Verfahren über die Erbringung von Sozialleistungen; die Übermittlung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die zuständige oberste Bundes- oder Landesbehörde.

(2) Für die Erfüllung einer gesetzlichen oder sich aus einem Tarifvertrag ergebenden Aufgabe sind den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen gleichgestellt

1.
die Stellen, die Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz, dem Bundesentschädigungsgesetz, dem Gesetz über  die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, dem Unterhaltssicherungsgesetz, dem Beamtenversorgungsgesetz und den Vorschriften, die auf das Beamtenversorgungsgesetz verweisen, dem Soldatenversorgungsgesetz, dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz und den Vorschriften der Länder über die Gewährung von Blinden- und Pflegegeldleistungen zu erbringen haben,

2.
die gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 Abs. 2 des Tarifvertragsgesetzes, die Zusatzversorgungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes und die öffentlich-rechtlichen Zusatzversorgungseinrichtungen,

3.
die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes, soweit sie kindergeldabhängige Leistungen des Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrechts unter Verwendung von personenbezogenen Kindergelddaten festzusetzen haben.

(3) Die Übermittlung von Sozialdaten durch die Bundesanstalt für Arbeit an die Krankenkassen ist zulässig, soweit sie erforderlich ist, den Krankenkassen die Feststellung der Arbeitgeber zu ermöglichen, die am Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen nach dem Zweiten Abschnitt des Lohnfortzahlungsgesetzes teilnehmen.

(4) Die Krankenkassen sind befugt, einem Arbeitgeber mitzuteilen, ob die Fortdauer einer Arbeitsunfähigkeit oder eine erneute Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers auf derselben Krankheit beruht; die Übermittlung von Diagnosedaten an den Arbeitgeber ist nicht zulässig.

(5) Die Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Rechnungshöfe und der anderen Stellen, auf die § 67c Abs. 3 Satz 1 Anwendung findet.

§ 76  SGB X Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders schutzwürdigen Sozialdaten

(1) Die Übermittlung von Sozialdaten, die einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle von einem Arzt oder einer anderen in § 203 Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches genannten Person zugänglich gemacht worden sind, ist nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen diese Person selbst übermittlungsbefugt wäre.

(2) Absatz 1 gilt nicht

1.
im Rahmen des § 69 Abs. 1 Nr. 1 und 2 für Sozialdaten, die im Zusammenhang mit einer Begutachtung wegen der Erbringung von Sozialleistungen oder wegen der Ausstellung einer Bescheinigung übermittelt worden sind, es sei denn, dass der Betroffene der Übermittlung widerspricht; der Betroffene ist von der verantwortlichen Stelle zu Beginn des Verwaltungsverfahrens in allgemeiner Form schriftlich auf das Widerspruchsrecht hinzuweisen,

2.
 im Rahmen des § 69 Abs. 4 und 5 und des § 71 Abs. 1 Satz 3.

(3) Ein Widerspruchsrecht besteht nicht in den Fällen des § 279 Abs. 5 in Verbindung mit § 275 Abs. 1 bis 3 des Fünften Buches.

Ihr Arbeitsamt möchte Sie über verschiedene Aspekte des Schwerbehindertenrechtes informieren.

Gleichstellung

mit den schwerbehinderten

Menschen gem. § 2 Abs. 3 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
Personen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber mindestens 30, können auf Antrag vom Arbeitsamt schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder behalten können.

Voraussetzungen, um ein bestehendes Arbeitsverhältnis zu sichern: 

Zum Beispiel:

· Wiederholte / häufige behinderungs-bedingte Fehlzeiten

· verminderte Arbeitsleistung, auch bei behinderungsgerecht ausgestattetem Arbeitsplatz

· dauernde verminderte Belastbarkeit

· Abmahnungen oder Abfindungsangebote im Zusammenhang mit behinderungs-bedingt verminderter Leistungsfähigkeit

· auf Dauer notwendige Hilfeleistungen anderer Mitarbeiter

· eingeschränkte berufliche und/oder regionale Mobilität aufgrund der Behinderung

Allgemeiner Stellenabbau begründet keine Gleichstellung.

Voraussetzungen, um die Erlangung eines Arbeitsplatzes zu unterstützen:

· Konkrete Wettbewerbsnachteile gegenüber nichtbehinderten Mitbewerbern um einen Arbeitsplatz

· Die Gleichstellung sollte bei Vorliegen eines konkreten Stellenangebotes erfolgen. 
Wichtig bei Sicherung und Erlangung eines Arbeitsplatzes:

· Antragstellung beim Arbeitsamt des Wohnsitzes 

· Nachweis der Behinderung durch Bescheid des Versorgungsamtes 

· Geeigneter Arbeitsplatz - Geeignet ist ein Arbeitsplatz, wenn der behinderte Mensch unter Berücksichtigung von Art und Schwere seiner Behinderung die Tätigkeit auf diesem Arbeitsplatz auf Dauer ausüben kann. Geringfügige behinderungsbedingte Beeinträchtigungen / Einschränkungen der  Aktionsfähigkeit am Arbeitsplatz schließen die Eignung des Arbeitsplatzes nicht aus.

· Ein behindertengerechter Arbeitsplatz kann mit technischen Hilfsmitteln und finanzieller Förderung eingerichtet werden.

Die Gleichstellung wird mit dem Tag, an dem der Antrag beim Arbeitsamt eingeht, wirksam (d. h. der besondere Kündigungsschutz tritt bereits ab Antragstellung ein).

Die Gleichstellung kann auf unbestimmte Zeit oder befristet ausgesprochen werden.

Ein Gleichstellungsantrag nach erfolgter Kündigung ist wirkungslos.
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